
Anlare

Gebilhr€nt.rlf tu. Frledhof§.€bühren.attunr d.r Stadt Wais€nberr

Bezeichnung

l. ErweövonNutzuntsr.cht€n(GrabnÜtlungitebühr)

Gräbstelle innerhalb des Grabfeldes fürTot_und fehl8eburten sowie

äus einem SchwenBerschaftsabbruch stammender I-eib€sfrÜchte

(nur waldf riedhof wässenberg)

Gebühr
EUR

blsheriEe Fassunt

Anlase

G€bührent.rlf rur Frledhof§ß€bühren.attun. der sladt wassenbcrr

Tarif Nr. Be2eichnung

Erweö von NutrunSsrechten (Grabnutlunt3Eeblihr)

1.1 Grebstelle innerhelb des Grabfeld€s fürTot'und FehlSebunen §owie

aus einem Schwangerschaft Sabbruch stammender Leibesf rüchte

{nur waldfried hof wassenberg)

Gebühr
TURTarif Nr

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5.1

1.5.2

50,00 50,00

123,00

84,00

ReihenSrabstätte fÜrvordem vollendeten 5- Le bensjah r Verstorbe_

ne für die Zeit der Ruheffst

123,00

UrnenreihengrabstättefÜrvordemvollendeten 5 Lebensiahr

versto.benen für die Zeit der Ruhefrist

84,00

Reihengrabstätte für äb dem vollendeien 5. Lebensjahr Verstorbe ne

für die zeit der Ruhefrist

174,ü

t rnenreihen8räbstätte fürab dem vollendeten 5. Lebensjahr V€r
storbene für die zeit der Ruhefrist

201,00

Wiesenurnenreihengrabstätte fürab demvollendeten 5. Lebensjehr

Verstorbene für die Zeit der Ruhefrist

683,00

. \ I ._,,

wiesen8rabstätte für die Zelt der Ruhefrist

anonyme Grabstätie für die zeit der Ruhefrist

Wiesenwahlgrab, einstelliS, nummeriene ReihenfolSe,für30Jahre

wlesenwahlgreb, zweistelliS, nummerierte ReihenfolSe, für 30.,ahre

wahlgrab, einstelliS, nummerierte ReihenfolSe, für 30 Jahre

wahl8rab, rweistelliS, nummeri€ne ReihenfolSe,für30lahre

WahlErab, einstelliS, gewünschte LaBe, für 30lahre

wähl8rab, rweistelliE, gewünschte tage, tür 30lahre

lJrnenwahlErab für 30Jahre, 1 bis4 Urnen

WiesenurnenwahlSrab für 30Jahre l bis4 Urnen

Urnenkammer (Kolumbatium, Waldf riedhof Wassenber8) f ür 30

Jahre, einstelli8, 1 urne

ReihenSrabstätte für.b dem vollendeten 5. l-ebensjahr Verstorbene

für die Zeit der Ruhehist

774,ü

Urnenreihen8rab§tätte für ab dem vollendeten 5. Leb€nsiahr Ver
storbene fÜr die zeit der Ruhefrist

201,00

1.5.2 Wiesenurnenreihengmbstätte Iür ab dem vollendeten S Lebensjähr

verstorbene für die Zeit der Ruhefrist

683,O0

1-2

1.3

1.4

1.5.1

1.6

1.1

1,8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14.1

1.14.2

1.15

ReihenBrabstätte für vor dem vollendeten 5. tebensjahr Verstorbe_

ne fürdi€ Zeit der Ruhefrist

Urnenreihengrabstätte für vor dem vollendeten 5. [ebensjahr

Verstorbenen fürdie Zeit der Ruhefrist

Wiesengrabstätte fü. dle Zeit der Ruhefrist

anonyme Grabstätte fürdie Zeit der Ruhefrist

Wiesenwahlgrab, einstelli& nummeriert€ ReihenfolSe, f ür 30 lahr€

wiesenwählBrab, zwelstelllg, nummeriene RelhenfolSe, fÜr 30 lahre

Wahlgrab, einstelliß, nummerierte ReihentolSe, f ür 30 Jehre

wehlSrab, zweistellig, nummerierte ReihenfolSe, fÜr 30 Jahre

wahlgrab, einstellig, gewünschte ta8e, für 30Jahre

wahlgrab, u weiste llig, 8ewünschte [ag€, für 30 Jahre

Umenwehlaob für 30lahre, l bls 4l.irnen

wiesenufienwahlSrab für30 Jahr€ 1bi§ 4 Urnen

urnenkammer (Kolumbärium, waldfried hoI wasJenber8) für 30
Jahre, einnellig, 1 Urne

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14.1

1.14.2

1.15

1.291,00

1.291,00

1.549,00

3.786,00

1.033,00

2.524,N

1.807,00

4.4!7,fi

1.093,00

1.844,00

2.120,00

1.291,00

1.291,00

1.549,00

3.786,00

1.033,O0

2.524,00

1.807,00

4.417,00

1.093,00

1.844,00

2.120,00

Entwurf

683.00



Entwurf

Urnenkammer (Kolumbarium, waldfriedhof wessenberB) für 30 4.240,00

Jahre, rwelstelllS, 2 urnen

Aschenstreufeld {waldfriedhof WassenberS) 150,00

Erbbegräbnisstätte für 99 Jahre, einstelliB 5 111,00

Erbbe8räbnisstätte für 99.lahre, ,w€istellig 11.715,00

Verlängerungdes NutzunSsrechtes gemäßden BestimmunSen

der FriedhofssatzunBje Jahr 1/3O

der unter 1.8 _ 1.16 festSes€tzten Gebühren

ll, B€nutzunt der Friedhofshallen und städt. €inrichtunten

90,00

110,00

30,00

4.240,OO

lSO,m

5.111,00

11.716,m

90,00

110,00

30,00

1.16

bisheriSe Fassung

Urnenkammer (Xolumbarfu m, Waldfrledhof WalsenberS) für 30
,ahre, uweistelllg, 2 Urnen

ßchenst.euteld (waldfriedhof wassenbeG)

Erbbe8räbnisstätte für 99 Jahre, einstelliS

E rbbe8räbn isstätte für 99Jahre, zweistelliS

Eenutzung der Trauerhatle

lll. Gebühren lür dlc Beiset.ung

Ausheben, Auskleiden und Schließen des GrabeJ eines vor dem voll_

endeten 5. l-ebensj.hr verstorbenen und Anbrln8en des Greb-

schmuckes

1.17

1.18

r.19

1.20

1.16

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.4

3.5

3.6

1.17

1.18

1.19

1.20

2-1

2.2

2.3

3.r

3.2

3.3

3.4

VerlängerunB des Nutzungsrechtes 8emä ß den Bestimmungen

der triealhofssetrunS je Monal l/360
der unter 1.8 - 1.16 festgesetzten Gebühren2

ll. Benutzun8 der frledhofshallen und §tädt. Einrlchtunten

Aüfnahme und aufbewahrung von verstorbenen bis zur Beslattung
Aufnahme und Aufbewahrung von verstorbenen bis zur BestanunS

EenutrunSderTrauerhelle

Aufbewahrung von Urnen bis zur Beisetzung

lll, Gebühren Iür die BelsetrunE

Ausheben, Auskleiden und Schließen des Grabes einesvor dem voll'
endeten 5. Lebensjahr Verstorbenen und Anbringen de5 Grab_

5chmuckes

Ausheben, Auskleiden und Schließen de§ Grabeseinesab dem voll_

endeien S. Lebensjahr Verstorbenen und Anbringen desGlaE
schmucleS
-ReihenSrabstätte'

Ausheben, Auskleiden und khließen des 6rab€s eines eb dem voll'

endeten 5. Lebensiahr verslorb€ nen und Anbrin8en des Grab_

- Wahlgrabstätte -

Herrichtungund Schließungdes lJrnenreihengrabes

Herrichtung und S.hließungdes UrnenwahlSrabes

ausheben. auskleiden und Schließen einer Grabstelle innerhalb des

Grabfeldes fürTot-und FehlSeburten sowie aus einem Schwanger'

schäftsabbruch atammender Leibesf rüchte

Ausheben, Auskleiden ünd Schließen des Grabes eines äb dem voll_

endeten 5. Lebensia hr Verslorbenen und Anbringen desGrab-
schmuckes
-Relhengrabstätte-

Ausheben, Auskleiden und Schließen desGrabeseines ab dem voll'
endeten S. lebensja hr verstorbenen und Anbrinßen des Grab-

§chmuckes
- Wahlgrabstätte -

140,00

365,00

385,00

140,00

365,00

140,00Herrichtung und SchließungdesUrnenrelhen8rebes
140.00

140,00

42,@

3.5

3.6

140,00

42,00

Herrichtung und SchließunB des lJrnenwahlBrabes

Ausheben, Auskleiden und Schli€ßeneinerGrabstelle innerh.lbdes
Grabfeldes fürTot-und FehlSeburten sowie aus einem Schwan8er,
schäft sabbruch stammender teibEsf rüchte

37 a§cheverstreuunS auf dem aschenstreufeld 42,OO 3.7 Ascheverstreuuag auf dem Asrhenstreufeld 42,00

Aufbewahrung von lJrnen bis zur Beisetrung

385,00

HerrichrUne und SrhliellunE erne5 Saumuroengrabes



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9.7

Entwurf

lV. Einebnung von Grabstätten

Einstellite Wahlgrabstatte

Zwerstellige Wahlgrabstatte

Dreisrellige Wahlgrabstatte

Wahlgrab nur mil etnem Grabstein

Reihengrab mit Grabstein und Einfassung

Reihengrab nur mit einem Grabstetn

UrnenBräber

Wiesengräber

Pflege und Unterhaltung der eingeebneten Grabstätte bei vorzeiti-
ger Rückgabe des Nutzungsrechts lur al16, sonsttgen Rerhen. uncl
WahlSrab!iatief allsBpnornrn(rn \^/tesengrabstattet\
je Jahr der verbleibenden Ruhefrist (auf volle Jahre gerundet)

Pflege und Unterhaltung der eingeebneten Grabstätte bei vorzeiti-
ger Rückgabe des Nutzungsrechts

je Jahr der verbleibenden Ruhefrist (aufvolle Jahre gerundet)

V. Genehmigung von Grabzelchen und Grabeinfassungen

Grabzeichen (Reihen-, Wiesen- und Wahlgrab)

Grabeinfassungen (Reihen- und Wahlgrab)

Die Aufstellung von einfachen Holzkreuzen und Holztafeln sowie die
Anlage von Einfassungshecken sind genehmigungs- und gebühren-
frei.

Vl, VerschiedeneGebühren

Umschreibung des Nutzungsrechtes

Zusätzliche Gebühr für eine Beerdigung außerhalb der
üblichen Bestattungszeit
Erläuterung zu .,. ' . :

Tage außerhalb der üblichen Bestattungszeiten sind in der Stadt
Wassenberg

1. Sonn- und Feiertage und
2. Samstage

Aul Anlrag der An8ehöngen werden Bestaltungen an Sonn-und Ferertagen
und Samstagen nur gegen Zahlung etner zusätzltchen Gebiihr gemäß Iäril
Nr 6.2 der Filedhotsßebührensatzung durchgeführt.

180,00

300.00

360,00

180,00

180,00

120,00

120,00

100,00

70,00

50,00

50,00

50,00

30,00

200,00

4.1

4.2

4.3

4.4

bisherige Fassung

lV. Elnebnung von Grabstätten

Reihengrab ohne feste Einfassung

Reihengrab mit fester Einfassung

Wahlgrab ohne feste Einfassung

Wahlgrab mit fester Einfassung

Pflege und Unterhaltung der eingeebneten Grabstätte bei vorzeiti_
ger Rückgabe des Nutzungsrechts;
je Jahr der verbleibenden Ruhefrist (auf volle Jahre gerundet)

V. Genehmigung von Grabzeichen und Grabeinfassungen

Grabzeichen (Reihen-, Wiesen- und Wahlgrab)

Grabeinfassungen (Reihen- und Wahlgrab)

Die Aufstellung von einfachen Holzkreuzen und Holztafeln sowie die
Anlage von Einfassungshecken sind genehmigungs- und gebühren-
frei.

Vl. VerschiedeneGebühren

Umschreibung des Nutzungsrechtes

Zusätzliche Gebühr für eine Beerdigung außerhalb der
üblichen Eestattungszeit
Erläuterun8 zu Tarlf 11.2 :

Tage außerhalb der üblichen Bestattunßszeiten sind in der Stadt

wassenberg
1. Sonn- und Feiertage und

2. Samstage

Auf Antra8 der Angehörigen werden mit Erlass der neuen Friedhofsgebüh-

rensatzung Bestattungen an Sonn- und Feiertagen und Samstagen nur noch

Begen Zahlung einer zusätzlichen Gebühr gemäß Tarif-Nr. 11.2 der Fried-
hofsgebührensatzung durchgeführt.

100,00

150,00

150,00

200,00

15,00

50,00

50,00

4.9.2

5.1

4.5

5.1

5.2
5.2

6.1

6.2

6.1

6.2

30,00

200,00



6.3

5.3.1

6.3.2

Entwurf

Gebührfürdie ErteilunEeinerBerechtiEunrskarte
für Gewerbetre ibende
Berechtigungskene für die Dauer eines Kalenderjahres

Berechtigungskarte für einen Tag

60,00

10,00

5.3

6.3.1

5.3.2

Gebühr für die Erteilunq einer 8€rechtieunqskarte

für Gewerbetreibende
P,erechtigunSskarte fürdie Oauereines Kalenderiahres

Berechtigungskarte Iür einen Tag

60,00

10,oo

blsherlge Falsunt


